
VDW-Bedingungen für die Lieferung von Werkzeugmaschinen  
für Inlandsgeschäfte (VDW – 502) 

empfohlen vom Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e. V. (VDW) 

 Die Formulierung entspricht den VDMA-Bedingungen für die Lieferung von Maschinen für Inlandsgeschäfte 

 

Zur Verwendung gegenüber: 

1. einer Person, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt 

(Unternehmer); 

2. juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 

 

 


